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YOC AG 

Berlin 

WKN 593273 / ISIN DE0005932735 

 

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 2026 

 

Eindeutige Kennung: YOCA260629GM 

 

Am 

Montag, den 29. Juni 2026, 11:00 Uhr MESZ, 

 

findet in den Räumlichkeiten der 

 

Palisa.de GmbH, Palisadenstraße 48, 10243 Berlin, Deutschland, 

 

die 

ordentliche Hauptversammlung 2026 der YOC AG  

statt. 

 

Hierzu laden wir unsere Aktionärinnen* und Aktionäre ein. 

 

*Sofern in dieser Einladung auf eine geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet wird, erfolgt 

dies ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit. Alle personenbezogenen 

Bezeichnungen und Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung als geschlechtsneutral zu 

verstehen. 
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I. TAGESORDNUNG 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der YOC AG und des gebilligten 

Konzernabschlusses jeweils zum 31. Dezember 2025 mit dem zusammengefassten 

Lagebericht der YOC AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

2025 bis zum 31. Dezember 2025 (einschließlich des erläuternden Berichts des 

Vorstands gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG zu den übernahmerechtlichen Angaben 

nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats 

Die vorstehend genannten Unterlagen werden vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung 

an im Internet unter  

https://yoc.com/de/hauptversammlung 

einsehbar und zum Download bereitgestellt sein und werden während der Hauptversammlung 

zur Einsicht ausliegen.  

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss 

bereits gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss nach § 172 AktG festgestellt. Die unter diesem 

Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass 

es einer Beschlussfassung der Hauptversammlung bedarf. 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

Dem alleinigen Vorstandsmitglied Herrn Dirk Kraus wird für seine Vorstandstätigkeit im 

Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern 

des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen: 

3.1 Herrn Dr. Nikolaus Breuel. 

3.2 Herrn Konstantin Graf Lambsdorff. 

3.3 Herrn Sacha Berlik. 

Es ist vorgesehen, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung 

der Aufsichtsratsmitglieder entscheiden zu lassen. 
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4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und 

Konzernabschlussprüfers 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und 

Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 sowie zum Prüfer für eine etwaige 

prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten (Halbjahres- und Quartalsfinanzberichte) 

und sonstigen unterjährigen Finanzinformationen im Sinne von § 115 Abs. 7 WpHG, die vor der 

nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Jahre 2027 aufgestellt werden und soweit die 

prüferische Durchsicht beauftragt wird, zu wählen. 

 

5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das 

Geschäftsjahr 2025 

Gemäß § 120a Abs. 4 Satz 1 AktG hat die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft 

über die Billigung des nach § 162 AktG von Vorstand und Aufsichtsrat erstellten und geprüften 

Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025 zu beschließen. 

 

Der von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 erstellte Vergütungsbericht wurde 

gem. § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer der YOC AG, PricewaterhouseCoopers 

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, daraufhin geprüft, ob die gesetzlich 

geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1, 2 AktG gemacht wurden. Der entsprechende Vermerk 

über die Prüfung des Vergütungsberichts ist diesem beigefügt. 

 

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 sowie der Vermerk des Abschlussprüfers über 

die Prüfung des Vergütungsberichts sind vom Zeitpunkt der Einberufung dieser 

Hauptversammlung an unter der Internetadresse  

https://yoc.com/de/hauptversammlung 

zugänglich. Beides wird dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein und auch in 

der Hauptversammlung zur Einsicht ausliegen. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den erstellten und geprüften Vergütungsbericht der YOC 

AG für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen. 
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II. VERFÜGBARKEIT DER UNTERLAGEN 

Die den Aktionären zugänglich zu machenden Unterlagen sind im Internet unter  

https://yoc.com/de/hauptversammlung 

abrufbar. Soweit gesetzlich vorgesehen, werden diese Unterlagen in der Hauptversammlung 

ausliegen. 

 

III. GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 

EUR 3.476.478,00 und ist in 3.476.478 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt. Jede 

Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesellschaft hält derzeit keine 

eigenen Aktien. 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien der 

Gesellschaft und der Stimmrechte somit jeweils auf 3.476.478. 

 

IV. TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG 

Soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, sind sämtliche Zeitangaben in dieser 

Hauptversammlungseinladung Zeitangaben in der für Deutschland geltenden mitteleuropäischen 

Sommerzeit (MESZ). Die koordinierte Weltzeit (UTC) entspricht der mitteleuropäischen 

Sommerzeit (MESZ) minus zwei Stunden. 

 

1. Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 19 der 

Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 22. Juni 2026, 

24:00 Uhr MESZ unter der nachstehenden Adresse 

HCE Consult AG 

Anmeldestelle YOC AG 

Postfach 820335 

81803 München 

Deutschland 

E-Mail: anmeldestelle@hce-consult.de 

bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung muss in Schriftform (§ 126 BGB) oder Textform 

(§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. 

Die Aktionäre müssen außerdem die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 

zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Für den Nachweis der Berechtigung ist ein 
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besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes notwendig, der sich auf den im Aktiengesetz hierfür 

vorgesehenen Zeitpunkt beziehen muss. Gemäß § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG hat sich der Nachweis 

auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den 

Geschäftsschluss des 7. Juni 2026 (24:00 Uhr) („Nachweisstichtag“) zu beziehen. Hierzu reicht 

in jedem Fall ein Nachweis des Anteilsbesitzes an der Gesellschaft durch den Letztintermediär 

gemäß § 67c Abs. 3 AktG. Wir empfehlen unseren Aktionären, frühzeitig ihr depotführendes 

Institut zu kontaktieren, um einen ordnungsgemäßen und fristgemäß eingehenden Nachweis des 

Letztintermediärs bei der Gesellschaft sicherzustellen. 

Wie die Anmeldung muss auch dieser Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der 

vorgenannten Adresse spätestens bis zum Ablauf des 22. Juni 2026 (24:00 Uhr) zugehen. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes 

erbracht hat. Der Umfang des Stimmrechts bemisst sich ausschließlich nach dem 

nachgewiesenen Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag ist 

zwar keine Sperre für die Veräußerung oder den Erwerb von Aktien verbunden, eine Veräußerung 

oder ein Erwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben jedoch keine Auswirkungen mehr 

auf die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und den Umfang des 

Stimmrechts. Für die Dividendenberechtigung hat der Nachweisstichtag keine Bedeutung. Auch 

bei Veräußerung sämtlicher Aktien nach dem Nachweisstichtag oder eines Teils hiervon ist für 

die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und den Umfang des Stimmrechts 

ausschließlich der Aktienbesitz zum Nachweisstichtag maßgebend. Wer erst nach dem 

Nachweisstichtag Aktionär wird und vorher keine Aktien besessen hat, ist nicht berechtigt, an der 

Hauptversammlung teilzunehmen und das Stimmrecht auszuüben , es sei denn, er hat sich 

insoweit bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. 

Nach Eingang der Anmeldung und des besonderen Nachweises bei der Gesellschaft unter oben 

genannter Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. 

Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre – ohne 

das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts 

einschränken zu wollen – frühzeitig für die Übersendung des besonderen Nachweises und der 

Anmeldung an die Gesellschaft unter oben genannter Adresse Sorge zu tragen. 

 

2. Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte 

a) Bevollmächtigung eines Dritten 

Aktionäre, die sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben, jedoch nicht selbst an 

der Hauptversammlung teilnehmen können oder wollen, können ihre Stimmrechte und ihre 
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sonstigen Aktionärsrechte unter entsprechender Vollmachterteilung durch Bevollmächtigte 

ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 

Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen – soweit nicht ein Kreditinstitut, eine 

Aktionärsvereinigung oder eine diesen nach § 135 AktG gleichgestellte Organisation oder Person 

bevollmächtigt werden soll – der Textform. Zur Erteilung der Vollmacht kann das auf der 

Eintrittskarte befindliche Vollmachtsformular genutzt werden. Darüber hinaus kann ein 

Vollmachtsformular auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://yoc.com/de/hauptversammlung 

heruntergeladen oder unter folgender Adresse angefordert werden: 

HCE Consult AG 

Anmeldestelle YOC AG 

Postfach 820335 

81803 München 

Deutschland 

E-Mail: anmeldestelle@hce-consult.de 

Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft muss entweder am Tag der 

Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten erbracht werden oder der Gesellschaft vorher 

unter der vorstehend genannten Adresse zugehen. In letztgenanntem Fall werden die Aktionäre 

zur organisatorischen Erleichterung gebeten, den Nachweis bis spätestens 28. Juni 2026, 24:00 

Uhr, an die vorstehend genannte Adresse zu übermitteln. 

Wenn ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine diesen nach 

§ 135 AktG gleichgestellte Person oder Organisation (Bevollmächtigung nach § 135 AktG) 

bevollmächtigt werden soll, besteht – in Ausnahme zu vorstehendem Grundsatz – weder nach 

dem Gesetz noch nach der Satzung der Gesellschaft ein Textformerfordernis. Wir weisen jedoch 

darauf hin, dass in diesen Fällen die Intermediäre, Aktionärsvereinigungen ein 

Stimmrechtsberater oder eine diesen nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Organisation, 

die bevollmächtigt werden sollen, möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, 

weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Aktionäre, die  

Intermediäre, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine diesen nach § 135 

AktG gleichgestellte Person oder Organisation bevollmächtigen möchten, sollten sich deshalb 

rechtzeitig mit dieser über ein mögliches Formerfordernis für die Vollmacht abstimmen. 

 

b) Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
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Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären oder ihren Bevollmächtigten als Service an, von der 

Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern bereits vor der 

Hauptversammlung Vollmacht und Weisung zu erteilen. Die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär 

erteilten Weisungen aus. Deshalb müssen die Aktionäre zu den Gegenständen der 

Tagesordnung, zu denen sie eine Stimmrechtsausübung wünschen, ausdrückliche und 

eindeutige Weisungen erteilen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind 

verpflichtet, gemäß diesen Weisungen abzustimmen. Die Erteilung der Vollmacht an die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und die Erteilung von Weisungen 

bedürfen der Textform. Ein Formular, von dem bei der Vollmacht- und Weisungserteilung 

Gebrauch gemacht werden kann, wird mit der Eintrittskarte zugesandt, auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter  

https://yoc.com/de/hauptversammlung 

zum Herunterladen bereitgestellt und unabhängig davon auf Verlangen jedem Aktionär 

unverzüglich übermittelt.  

Das Verlangen ist zu richten an: 

HCE Consult AG 

Anmeldestelle YOC AG 

Postfach 820335 

81803 München 

Deutschland 

E-Mail: anmeldestelle@hce-consult.de 

Aktionäre, welche die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der 

Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung 

gebeten, die Vollmacht nebst Weisungen bis spätestens 28. Juni 2026, 24:00 Uhr, an die 

vorstehend genannte Adresse zu übermitteln. 

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß 

abzustimmen. Die Ausübung der Stimmrechte nach eigenem Ermessen ist ausgeschlossen. 

Ohne ausdrückliche Weisungen werden sich die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter der Stimme zum betreffenden Abstimmungspunkt enthalten bzw. nicht an 

der Abstimmung teilnehmen; dies gilt auch für in der Hauptversammlung gestellte Anträge von 

Aktionären (z. B. Gegenanträge, Wahlvorschläge oder Verfahrensanträge), die nicht zuvor 

angekündigt worden sind.  
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Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine 

Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt entsprechend für jeden Punkt der 

Einzelabstimmung. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine 

Vollmachten oder Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen 

Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Frage- oder Rederechts oder zur Stellung 

von Anträgen entgegen. 

Die persönliche Teilnahme des Aktionärs oder die Teilnahme eines Bevollmächtigten an der 

Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf einer gegebenenfalls zuvor erteilten Vollmacht 

und gegebenenfalls zuvor erteilter Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter. 

Unberührt davon ist die Bevollmächtigung und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter sowie deren Änderung und Widerruf auch während der 

Hauptversammlung durch den teilnehmenden Aktionär oder seinen bevollmächtigten Vertreter 

möglich. 

 

3. Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127, 131 Absatz 1 AktG 

a) Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Absatz 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 

EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 

und bekannt gemacht werden.  

Das Verlangen muss bei der Gesellschaft unter der folgenden Adresse spätestens am 29. Mai 

2026, 24:00 Uhr, schriftlich unter der Adresse  

 

YOC AG 

– Vorstand – 

Greifswalder Str. 212 

10405 Berlin 

 

oder in elektronischer Form gemäß § 126a BGB (d.h. mit qualifizierter elektronischer 

Signatur) per E-Mail an: 

hv@yoc.de 

 

eingehen. Rechtzeitig eingehende Ergänzungsverlangen werden bekannt gemacht, sofern sie 

den gesetzlichen Anforderungen genügen. 
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Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen. Der oder die Antragsteller haben nachzuweisen, dass er/sie seit 

mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens bei der Gesellschaft Inhaber 

der Aktien ist/sind und dass er/sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag 

hält/halten. Bei der Berechnung dieser Frist sind §§ 70 und 121 Absatz 7 AktG zu beachten. 

 

b) Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Absatz 1, 127 AktG 

Gemäß § 126 Absatz 1 AktG kann jeder Aktionär einen Gegenantrag zu einem Vorschlag von 

Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung übersenden. Ein 

Gegenantrag ist nach näherer Maßgabe von § 126 Absatz 1 und 2 AktG auf der Internetseite der 

Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei der Gesellschaft unter der nachfolgend bekannt 

gemachten Adresse spätestens bis zum Ablauf des 14. Juni 2026, 24:00 Uhr, eingeht. 

Jeder Aktionär kann außerdem nach näherer Maßgabe von § 127 AktG der Gesellschaft einen 

Wahlvorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern übermitteln. Ein 

Wahlvorschlag ist nach näherer Maßgabe von §§ 127, 126 Absatz 1 und 2 AktG auf der 

Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei der Gesellschaft unter der 

nachfolgend bekannt gemachten Adresse spätestens bis zum Ablauf des 14. Juni 2026, 24:00 

Uhr, eingeht. 

 

YOC AG 

Greifswalder Str. 212 

10405 Berlin 

 

oder per E-Mail an: 

hv@yoc.de 

 

Rechtzeitig eingehende Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden im Internet unter 

https://yoc.com/de/hauptversammlung 

zugänglich gemacht, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen genügen. Etwaige 

Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse 

zugänglich gemacht. 

Die Gesellschaft braucht einen Gegenantrag (und dessen etwaige Begründung) 

beziehungsweise einen Wahlvorschlag nicht zugänglich zu machen, wenn einer der 

Ausschlusstatbestände nach § 126 Absatz 2 AktG vorliegt, etwa, weil der Wahlvorschlag oder 
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Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen 

würde oder die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende 

Angaben enthält. Jeder Aktionär hat zudem das Recht, Wahlvorschläge zur Wahl von 

Abschlussprüfern und/oder Aufsichtsratsmitgliedern zu unterbreiten. Für diese Wahlvorschläge 

gelten die vorstehenden Ausführungen sinngemäß. Zusätzlich zu den oben aufgelisteten 

Ausschlusstatbeständen braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich 

zu machen, wenn bei einer vorgeschlagenen Person nicht der Name, der ausgeübte Beruf und 

der Wohnort, bei einer vorgeschlagenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht Firma und Sitz 

oder bei vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitgliedern keine Angaben zu deren Mitgliedschaft in 

anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthalten sind. Die Begründung eines 

Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 

Zeichen beträgt. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an die genannte Adresse 

zu richten. 

 

c) Auskunftsrecht gemäß § 131 Absatz 1 AktG 

Gemäß § 121 Absatz 3 Nr. 3 AktG wird darauf hingewiesen, dass jedem Aktionär auf Verlangen 

in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu 

geben ist, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung 

erforderlich ist (§ 131 Absatz 1 AktG). Das Auskunftsrecht kann in der Hauptversammlung 

ausgeübt werden, ohne dass es einer vorherigen Ankündigung oder sonstigen Mitteilung bedarf. 

Nähere Erläuterungen und Informationen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 

126 Absatz 1, 127 und 131 Absatz 1 AktG stehen den Aktionären auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter  

https://yoc.com/de/hauptversammlung 

zur Verfügung. 

 

4. Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft und die dort nach § 124a AktG 

zugänglichen Informationen 

Die Informationen nach § 124a AktG zur Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter  

https://yoc.com/de/hauptversammlung 

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der gleichen 

Internetadresse bekannt gegeben. 
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V. DATENSCHUTZINFORMATIONEN FÜR AKTIONÄRE DER YOC AG 

Wenn Sie sich für die Hauptversammlung anmelden oder eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, 

erheben wir personenbezogene Daten über Sie und/oder über Ihren Bevollmächtigten. Dies 

geschieht, um Aktionären und Aktionärinnen die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der 

Hauptversammlung zu ermöglichen. Die YOC AG verarbeitet Ihre Daten als Verantwortlicher 

unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller 

weiteren maßgeblichen Gesetze. Einzelheiten zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten 

und zu Ihren Rechten gemäß der DSGVO finden Sie im Internet auf der Internetseite zur 

Hauptversammlung unter:  

https://yoc.com/de/hauptversammlung 

 

Berlin, im Mai 2026 

 

YOC AG 

Der Vorstand 

 


